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Die 7 Zentren für Psychiatrie
in Baden-Württemberg
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Zentrum und Hauptstandort

Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Weinsberg

Klinikum am Weissenhof| Gründungsjahr 1903

 738 Planbetten | 572 vollstationär | 146 teilstationär

 20 Plätze StäB

 Fallzahlen: 13.000 voll- und teilstationär und ambulant

 Einzugsgebiet mit rund 1,1 Mio. Einwohner*innen

 1.600 Mitarbeiter*innen

 60 ha großes Klinikgelände, davon 43 ha Parkanlage
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Zentrum und Außenstellen
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Versorgungsangebote

Hohe Spezialisierung mit den Fachgebieten:

 Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie

 Alterspsychiatrie und Psychotherapie

 Suchttherapie und Entwöhnung

 Psychosomatische Medizin 

und Psychotherapie

 Kinder- und Jugendpsychiatrie 

 Forensische Psychiatrie und Psychotherapie



Zentrum für Psychische Gesundheit (ZfPG) 
Schwäbisch Hall 
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 Allgemeinpsychiatrie und 

Psychotherapie

 Suchttherapie

 Kinder- und Jugendpsychiatrie und 

Psychotherapie

 Alterspsychiatrie (in Planung)

Standort Schwäbisch Hall 
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Für was wir stehen…

 Eine nahbare Psychiatrie

 Psychiatrische Unterstützung auf 

kurzen Wegen und ohne Hürden zu 

psychisch erkrankten Menschen zu 

bringen

 Erhöhte Partizipation und Teilhabe 

von Patient*innen und Angehörigen

 Bedarfsgerechte Behandlung und 

lebensweltnahe Hilfe
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Für was wir stehen…

 Aktive Mitgestaltung der psychiatrischen 

Versorgung in unserer Region

 Schaffung innovativer Angebote

 Schließung von Versorgungslücken

 Ambulante Versorgung 

z. B. in unserem MVZ



Verantwortungsvoller Arbeitgeber 
und Ausbilder
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• Gesellschaftliche
Verantwortung 

• Umweltengagement

• Transparenz und
offene Kommunikation

• Förderung des Dialogs 
und der Aufklärung 
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Für was wir stehen…



Hoher Belegungsdruck in Baden-Württemberg

• In den vergangenen Jahren ist bei der Gesamtbelegung in 

Baden-Württemberg ein nie dagewesener Aufnahme- und 

Belegungsdruck zu verzeichnen. 

• Insbesondere bei suchterkrankten Straftäter*innen nach 

§ 64 StGB besteht ein steiler Anstieg bei gleichzeitiger Ausreizung 

der bestehenden räumlichen Kapazitäten in den bestehenden 

forensischen Kliniken.
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Prüfauftrag zur MRV-Erweiterung



Maßnahmen

Kurzfristige Maßnahmen:

• Koordinierungsstelle MRV (Calw)

• Verdichtung der Standorte durch Container
(z. B. Weinsberg, Wiesloch, Schussenried)

Mittelfristige Maßnahmen:

• Neubau Wiesloch (mit 54 Betten)

• Neubau Calw (mit 50 Betten)

Langfristige Maßnahmen:

• Ertüchtigung Fauler Pelz Heidelberg (für 75 Patienten)

• Prüfaufträge neuer Standorte wie z.B. SHA, Winnenden
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Prüfauftrag zur MRV-Erweiterung



Zweigeteiltes System von 

Strafen und Maßregeln

• Maßregeln dienen der Besserung und Sicherung

• Maßregeln können neben oder statt einer Strafe angeordnet werden

• Maßregeln werden in der Regel vor einer Strafe vollzogen

• Ziel der Maßregel ist es, dass die Patienten nach abgeschlossener 

Behandlung und Entlassung nicht mehr einschlägig straffällig werden
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Grundlagen zur Forensik



Unterbringung in einem

Psychiatrischen Krankenhaus

(§ 63 StGB):

• Psychisch Kranke

• Verminderte Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit 
ist Voraussetzung

• Erwartung weiterer erheblicher rechtswidriger Taten

• Gefährlich für die Allgemeinheit

• Dauer unbegrenzt

• Jährliche Überprüfung durch das Gericht
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Grundlagen zur Forensik



Unterbringung in einer 

Entziehungsanstalt

(§ 64 StGB):

• Suchtkranke

• Verminderte Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit nicht 
Voraussetzung

• Erwartung weiterer erheblicher rechtswidriger Taten

• Hinreichend konkrete Erfolgsaussicht

• Dauer begrenzt auf zwei Jahre

• Halbjährliche Überprüfung durch das Gericht
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Grundlagen zur Forensik



Grundlagen zur Forensik
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Therapie gem. § 64 StGB 

(am Beispiel Weinsberg)

Von der Aufnahme im 

gesicherten Bereich zur 

Entlassung in die eigene 

Wohnung



Therapie gem. § 64 StGB 

(am Beispiel Weinsberg)

1. Aufnahmephase (geschlossene und hoch gesicherte Stationen 

M34/31): 

4 - 6 Wochen Diagnostikphase, dann 1. Therapiephase 

(ca. 6 Monate)

2. Kernphase (offene Station M11): Entwöhnungsbehandlung 

(ca. 10 Monate)

3. Adaptionsphase WG (Haus Sulmtal oder Fachkliniken): 

ca. 4 - 8 Monate

4. Entlassphase (eigene Wohnung): ca. 4 Monate
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Grundlagen zur Forensik
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Grundlagen zur Forensik

Phasen der Therapie gem. § 64 StGB 
(am Beispiel des Klinikums am Weissenhof, Weinsberg)

Aufnahme Kernphase Adaptionsphase Entlassphase

6 Monate 10 Monate 4 - 8 Monate 4 Monate



Aufnahmephase

• Zuerst erfolgt die Sicherung auf der geschlossenen Aufnahmestation

• Die Besserung erfolgt durch die Behandlung schon auf der 
geschlossenen Aufnahmestation in Form von:

• Entzugsbehandlung, Diagnostik, Motivation 

• Einüben von sozialverträglichem Verhalten in der 
therapeutischen Gemeinschaft

• Tagesstrukturierung, insb. Arbeitstherapie

• Individuelle Einzel- und Gruppentherapie nach 
Indikationskonferenz 

• Erprobung durch Lockerung nach Absprache im Team
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Grundlagen zur Forensik



Kernphase

1. Auf einer offenen Therapiestation

2. Alkohol- und Drogenentwöhnungsbehandlung 

3. Weitere Deliktbearbeitung

4. R&R Training (Spezielles Trainingsmodul für Straftäter)

5. Zunehmende Erprobung in Lockerungen –

ab 20. Woche Beginn mit Stadtausgang

6. Rückfallprophylaxe
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Grundlagen zur Forensik



Adaptionsphase

• Aufrechterhaltung und Umsetzung der in der Entwöhnungstherapie 
erlernten Strategien bzw. Fertigkeiten

• Resozialisierung (Erarbeiten eines sozialen Empfangsraums, der 
Suchtmittelrückfällen und erneuten kriminellen Handlungen vorbeugt)

• Vorbereitung des sozialen Empfangsraums: Suchen einer Wohnung oder 
Rückkehr in eine vorhandene Familie

• Variable Zeitdauer: mindestens 4 bis zu 12 Monaten

• Rückverlegung bei Regelverstößen
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Grundlagen zur Forensik



Entlassphase

1. Entlassung in die eigene Familie/Wohnung, oder auch, eher selten, 

in eine Nachsorgeeinrichtung

2. Nachbetreuung über die Mitarbeitenden mit 2 - 4 wöchentlichen 

Einzelgesprächen und Abstinenzkontrollen 

3. Nach bedingter Entlassung: 

• Führungsaufsicht 

• Bewährungsauflagen mit multiplen Auflagen 

(z. B. Abstinenzkontrollen) 

• Weiterbetreuung in der forensischen Fachambulanz

22

Grundlagen zur Forensik
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Impressionen aus der Forensik
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Impressionen aus der Forensik
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Impressionen aus der Forensik
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Impressionen aus der Forensik



• Neubau Maßregelvollzug mit 100 Betten

• in direkter Nachbarschaft zur JVA Schwäbisch Hall 

• ca. 100 -120 Arbeitsplätze (VK)
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Bauprojekt Maßregelvollzug



28

Standort – Überblick
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Standort – Detail 



DANKE
Ihre 
Fragen? > Unsere 

Antworten



DANKE


